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(54) Sicherheitseinrichtung für ein Kraftfahrzeug

(57) Sicherheitseinrichtung für ein Kraftfahrzeug mit
wenigstens einem Steuergerät für ein Türentriegelungs-
system, über das die Fahrzeugtüren bei Bedarf automa-
tisch entriegelbar sind, wobei das Steuergerät derart
ausgebildet ist, dass die Türen bei einer erfassten Über-
schreitung eines Sicherheitsschwellwerts oder bei einer
erkannten Gefahrensituation separat ohne zwingende
Betätigung eines anderen aktiven oder passiven Sicher-
heitssystems entriegelbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherheitseinrich-
tung für ein Kraftfahrzeug mit wenigstens einem Steu-
ergerät für ein Türentriegelungssystem, über das die
Fahrzeugtüren bei Bedarf automatisch entriegelbar
sind.
[0002] Das Verriegeln der Türen von Kraftfahrzeugen
während der Fahrt erfolgt üblicherweise durch eine Au-
tolock-Funktion, durch die die Türen bei einer bestimm-
ten Fahrgeschwindigkeit, beim Einlegen einer Fahrstu-
fe, beim Bremsen oder beim Einschalten der Zündung
automatisch verriegelt werden. Daneben können die
Türen durch eine manuelle Verriegelungsvorrichtung
wie einen Taster im Innenraum oder einen Türknopf ver-
riegelt werden, um ein unerwünschtes Öffnen der Türen
von außen zu verhindern. Bei einem Unfall werden bei
der Auslösung eines passiven Sicherheitssystems, wie
z.B. Airbag oder Gurtstraffer durch das Steuergerät die
Türen entriegelt, um die Rettung der Fahrzeuginsassen
von außen zu ermöglichen. Eine Türentriegelung findet
jedoch nur dann statt, wenn ein Airbag oder ein anderes
passives Sicherheitssystem wie ein Gurtstraffer ausge-
löst wurde. Bei leichteren Unfällen werden die Türen
hingegen nicht geöffnet, da das Airbagsteuergerät den
Unfall nicht als schwerwiegend erkennt. Allerdings kön-
nen auch derartige leichtere Unfälle dazu führen, dass
Fahrzeuginsassen bewusstlos werden oder unter
Schock stehen. In diesem Fall besteht die Möglichkeit,
dass die Helfer wegen der verriegelten Türen nicht so-
fort in das Fahrzeug gelangen können.
[0003] Eine Sicherheitseinrichtung für ein Kraftfahr-
zeug mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1 ist aus der DE 195 48 562 A1 bekannt. Dort
wird vorgeschlagen, eine Vorrichtung zur Straffung ei-
nes Sicherheitsgurtes mechanisch mit einer Türentrie-
gelungsvorrichtung zu koppeln, so dass die Tür bei ei-
nem Aufprall beim Straffen des Sicherheitsgurtes auto-
matisch entriegelt wird. Diese Lösung verursacht aller-
dings einen erheblichen konstruktiven Aufwand. Zudem
leidet sie an dem erwähnten Nachteil, dass die Türen
bei leichteren Unfällen nicht automatisch geöffnet wer-
den.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Sicherheitseinrichtung für ein Kraftfahrzeug an-
zugeben, die nach einem Unfall das Öffnen der Türen
von außen ermöglicht, auch wenn keine Airbagauslö-
sung oder Gurtstrafferauslösung stattgefunden hat.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Sicher-
heitseinrichtung für ein Kraftfahrzeug der eingangs ge-
nannten Art erfindungsgemäß vorgesehen, dass das
Steuergerät derart ausgebildet ist, dass die Türen bei
einer erfassten Überschreitung eines Sicherheits-
schwellwerts oder bei einer erkannten Gefahrensituati-
on separat ohne zwingende Betätigung eines anderen
aktiven oder passiven Sicherheitssystems entriegelbar
sind.
[0006] Erfindungsgemäß erfolgt ein Öffnen der Tür-

verriegelung unabhängig von der Auslösung eines an-
deren Sicherheitssystems, beispielsweise eines Air-
bagsystems. Dadurch ist es möglich, die Fahrzeugtüren
auch bei weniger schweren Aufprallvorgängen oder Un-
fällen zu öffnen. Wesentlich ist dabei, dass die Entrie-
getung der Türen vollkommen unabhängig von einer
eventuellen erfolgenden Airbagauslösung oder der Ak-
tivierung eines Gurtstraffersystems stattfindet. Bei Air-
bagsystemen werden durch Sensoren die Beschleuni-
gungen des Fahrzeugs in mehreren Richtungen bzw.
um verschiedene Achsen überwacht. Wenn ein be-
stimmter Grenzwert überschritten wird oder eine be-
stimmte Zeit andauert, kann daraus geschlossen wer-
den, dass eine Kollision stattgefunden hat und der Air-
bag wird ausgelöst. Die Türentriegelung durch die erfin-
dungsgemäße Sicherheitseinrichtung beruht nicht auf
diesem Grenzwert für das Kollisionsereignis, sondern
es wird ein eigener Sicherheitsschwellwert festgelegt,
der unabhängig von dem Grenzwert für die Airbagaus-
lösung oder der Auslösung eines Gurtstraffers ist.
[0007] Mit besonderem Vorteil können durch die
Überwachung des Sicherheitsschwellwerts Unfälle wie
eine Kollision auf eine Leitplanke oder ein Überschlag
ohne harten Kontakt erkannt werden. Da in diesen Fäl-
len kein harter Kontakt vorliegt, wird kein Airbag oder
Gurtstraffer ausgelöst und es kommt bei der herkömm-
lichen Sicherheitseinrichtung nicht zu einer Türentriege-
lung. Erfindungsgemäß erfolgt jedoch auch bei diesen
vergleichsweise weniger schwerwiegenden Unfällen ei-
ne Türentriegelung, da der Sicherheitsschwellwert
überschritten worden ist, so dass Helfer die Türen von
außen problemlos öffnen können.
[0008] Es ist besonders zweckmäßig, wenn die Über-
schreitung des Sicherheitsschwellwerts durch Verglei-
chen mit einer Zustandsgröße des Fahrzeugs oder ei-
nem daraus abgeleiteten Wert feststellbar ist, die bzw.
der dem Steuergerät von einem aktiven oder passiven
Sicherheitssystem zuführbar ist. Dabei ist es von Vorteil,
dass die entsprechende Zustandsgröße ohnehin be-
reits in einem Steuergerät gespeichert ist, so dass keine
zusätzliche Hardware zur Erfassung der Zustandsgrö-
ße erforderlich ist. Die Zustandsgröße kann ein durch
einen Sensor erfasster Messwert oder eine daraus ab-
geleitete Größe sein.
[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
es vorgesehen sein, dass die Zustandsgröße eine Be-
schleunigung in einer bestimmten Richtung, insbeson-
dere in Quer- oder Längsrichtung des Fahrzeugs ist.
Wenn die Querbeschleunigung als Zustandsgröße ver-
wendet wird, können Unfälle mit Überschlag- und Über-
rollvorgängen erkannt werden, so dass auch in diesen
Fällen die Türen entriegelt werden.
[0010] Es ist auch möglich, dass die Zustandsgröße
eine Drehgeschwindigkeit ist, die von einem Drehraten-
sensor erfasst wird. Ferner kann es sich bei der Zu-
standsgröße, die mit dem Sicherheitsschwellwert ver-
glichen wird, um einen Druckgrenzwert handeln, der
durch einen Drucksensor des Fahrzeugs erfasst wird.
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[0011] Als weitere Alternative besteht die Möglichkeit,
den Abstand zu einem anderen Fahrzeug und/oder ein
von einer fahrzeugeigenen Kamera oder einem Radar-
system geliefertes Signal als Zustandsgröße zu ver-
wenden. Diese Informationen werden von anderen Si-
cherheitssystem des Fahrzeugs geliefert und mit dem
jeweiligen Sicherheitsschwellwert verglichen.
[0012] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
kann es vorgesehen sein, die Überschreitung mehrerer
Sicherheitsschwellwerte durch Vergleichen mit jeweils
einer zugeordneten Zustandsgröße zu überwachen,
wobei jede Zustandsgröße einem Sicherheitssystem
zugeordnet ist. Es ist also beispielsweise möglich, die
Querbeschleunigung zu überwachen, deren Wert vom
Airbagsystem geliefert wird, gleichzeitig kann der Ab-
stand zu einem benachbarten oder sich nähernden
Fahrzeug überwacht werden, der von einem Kamera-
system oder einem Radarsystem des Fahrzeugs gelie-
fert wird. Auf diese Weise werden mehrere Sicherheits-
schwellwerte parallel überwacht.
[0013] Als weitere Alternative ist es möglich, einen
Fahrzustand, insbesondere einen erkannten kritischen
Fahrzustand als Zustandsgröße zu verwenden. Dieses
Vorgehen ist insbesondere bei aktiven Sicherheitssy-
stemen sinnvoll, die den Fahrzustand laufend überwa-
chen und bei einer drohenden Gefahr eingreifen, bei-
spielsweise durch einen Bremsvorgang. Unabhängig
von dem Eingreifen des aktiven Sicherheitssystems
kann erfindungsgemäß der kritische Fahrzustand mit
dem entsprechenden Sicherheitsschwellwert für das
Türöffnungssystem, der unabhängig von der Auslöse-
schwelle des aktiven Sicherheitssystems ist, verglichen
werden, so dass bei Überschreitung des Sicherheits-
schwellwerts die Türen entriegelt werden. Das Türen-
triegelungssystem kann dabei situationsabhängig vor,
gleichzeitig oder nach dem aktiven Sicherheitssystem
ausgelöst werden.
[0014] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Zu-
standsgröße ein Signal eines Airbagsystems und/oder
Gurtstraffersystems und/oder ESP-Systems und/oder
ASR-Systems und/oder ABS-Systems oder ein daraus
abgeleitetes Signal ist. Diese Systeme sind ohnehin
vorhanden, so dass die dort erfassten Signale und In-
formationen genutzt werden können.
[0015] Es ist zweckmäßig, wenn das Steuergerät so
ausgebildet ist, dass die Fahrzeugtüren sofort oder
nach dem Verstreichen einer festgelegten oder festleg-
baren Verzögerungszeit entriegelt werden. Dadurch
wird verhindert, dass die Türen während des Unfallab-
laufs durch äußere Einflüsse geöffnet werden.
[0016] Bei der erfindungsgemäßen Sicherheitsein-
richtung kann die Verzögerungszeit näherungsweise 3
bis 7 Sekunden, vorzugsweise 4 bis 6 Sekunden, weiter
vorzugsweise 5 Sekunden betragen. Nach dem Ver-
streichen dieser Verzögerungszeit sind auch Unfälle mit
Überschlägen typischerweise beendet. Nach Ablauf der
Zeitkonstante werden die Türen entriegelt, um den Zu-
gang zu den Fahrzeuginsassen von außen zu ermögli-

chen. Vor dem Ende des Bewegungsablaufs bleiben die
Türen innerhalb des definierten Zeitfensters verschlos-
sen, um eine unbeabsichtigte Türöffnung zu verhindern.
[0017] Bei einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung kann es vorgesehen sein, dass das Steuergerät
die Türen ohne Verzögerungszeit entriegelt, insbeson-
dere bei einem Front- oder Heckaufprall. Hier kann es
sinnvoll sein, die Türen sofort zu entriegeln, da in diesen
Unfallkonstellationen ein unbeabsichtigtes Türöffnen
von außen unwahrscheinlich ist. Dasselbe gilt für Front-
crashvorgänge mit einem erheblichen Zerstörungsgrad.
[0018] Eine weitere Verbesserung der Erfindung lässt
sich erzielen, wenn das Steuergerät der Sicherheitsein-
richtung derart ausgebildet ist, dass die Türen beim
Überschreiten des Sicherheitsschwellwerts zunächst
verriegelt werden. Dieser Vorgang kann durch ein Ver-
riegelungssignal realisiert werden, das von dem Steu-
ergerät über eine Busleitung an die Türverriegelungen
gesendet wird. Dadurch ist sichergestellt, dass die Tü-
ren zu Beginn der Kollision verriegelt werden, wenn eine
Überschreitung des Sicherheitsschwellwerts erfasst
worden ist, um eine unerwünschte Türöffnung durch äu-
ßere Einflüsse während des Unfallablaufs zu vermei-
den.
[0019] Die Erfindung betrifft ferner auch ein Kraftfahr-
zeug. Erfindungsgemäß weist das Kraftfahrzeug eine
Sicherheitseinrichtung der beschriebenen Art auf.
[0020] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand eines Ausführungsbeispiels unter
Bezugnahme auf die Figur beschrieben.
[0021] Die Figur stellt die Wirkungsweise der erfin-
dungsgemäßen Sicherheitseinrichtung in der Form ei-
nes Flussdiagramms dar.
[0022] Die Steuerung der Türöffnung und -verriege-
lung erfolgt durch einen Algorithmus, der bei diesem
Ausführungsbeispiel in einem Steuergerät für einen Air-
bag implementiert ist. Nach dem Start 1 des Algorithmus
wird im Schritt 2 zunächst geprüft, ob das aktuelle, vom
Airbagsteuergerät gelieferte Sensorsignal, das als Zu-
standsgröße dient, den Türöffnungsschwellwert über-
schreitet. Der Türöffnungsschwellwert ist ein Sicher-
heitsschwellwert, der dem Airbagsteuergerät zugeord-
net ist, es handelt sich dabei um einen Grenzwert für
die Querbeschleunigung. Daneben existieren weitere
Sicherheitsschwellwerte, die dem ESP-, ASR- bzw.
dem ABS-System zugeordnet sind und jeweils parallel
überwacht werden.
[0023] Falls die im Schritt 2 dargestellte Bedingung
nicht erfüllt ist, wird die Abfrageschleife mit einer aktua-
lisierten Zustandsgröße, d.h. einem aktualisierten Be-
schleunigungswert, erneut durchlaufen. Dies ist beim
normalen Fahrbetrieb immer der Fall, da die dort auftre-
tenden Beschleunigungen typischerweise geringer als
1 g sind. Der Sicherheitsschwellwert für die Türöffnung
hat in diesem Ausführungsbeispiel den Wert 4 g. Wenn
die Querbeschleunigung des Fahrzeugs 4 g überschrei-
tet, erkennt das Steuergerät, dass möglicherweise ein
Unfall mit einem Überschlag droht. Für die Funktion der
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Sicherheitseinrichtung kommt es nicht darauf an, ob der
Airbag tatsächlich ausgelöst wird, da die Sicherheitsein-
richtung unabhängig von dem Airbagsicherheitssystem
arbeitet.
[0024] Im Schritt 3 werden die Türen verriegelt, damit
diese sich während des Aufprallvorgangs nicht unbeab-
sichtigt durch äußere Einflüsse öffnen können, wenn es
beim Start 1 des Algorithmus nicht bekannt ist, ob die
Türen gegenwärtig ver- oder entriegelt sind. Es ist daher
erforderlich, das Verriegelungssignal im Schritt 3 an die
Türverriegelung des Fahrzeugs zu senden, wobei die
Steuersignale zum Ver- und Entriegeln der Türen über
Busleitungen des Fahrzeugs wie den CAN-Bus oder di-
rekte Verbindungen wie Kabel übertragen werden.
[0025] In der sich daran anschließenden Abfrage 4
wird geprüft, ob es sich um einen Front- oder Heckcrash
mit Airbagauslösung handelt. Wenn der Airbag nicht
ausgelöst wurde, wird im Schritt 5 die Verzögerungszeit
von 5 Sekunden abgewartet, nach der das Fahrzeug üb-
licherweise zum Stehen gekommen ist. Dabei kann es
sich um einen Aufprall mit einer Überrollbewegung, dem
sogenannten "Rollover", handeln, bei der der kein Air-
bag ausgelöst wird. Andererseits könnte es sich auch
um einen Seitencrash mit Airbagauslösung handeln. In
beiden Fällen werden anschließend im Schritt 6 die Tü-
ren entriegelt. Falls bei der Abfrage 4 festgestellt wurde,
dass der Airbag durch einen Front- oder Heckcrash aus-
gelöst wurde, wird direkt zum Schritt 6 verzweigt, um
die Türen zu entriegeln.
[0026] Die darauf folgende Abfrage 7 dient zur Unter-
scheidung von Unfällen mit und ohne Airbagauslösung.
Wenn kein Airbag ausgelöst wurde, liegt zumeist ein
weniger schwerer Unfall vor, beispielsweise ein Anprall
gegen eine Leitplanke. In diesen Fällen wird der Algo-
rithmus im Schritt 9 beendet. Die vorgenommene Tür-
öffnung wird vom Fahrer dabei nicht als unerwünscht
empfunden.
[0027] Andernfalls, wenn der Airbag ausgelöst wurde,
werden von dem Steuergerät ein oder mehrere Signale
über die entsprechenden Busleitungen gesendet, die,
wie im Schritt 8 dargestellt ist, den Motor ausschalten,
die Kraftstoffzufuhr stoppen und die Warnblinkanlage
einschalten können.
[0028] Diese Sicherheitseinrichtung kann durch Mo-
difikationen der Software des oder der Steuergeräte für
die passiven Sicherheitssysteme (Airbag, Gurt) oder
der Steuergeräte der aktiven Sicherheitssysteme (ESP,
ASR, ABS) vergleichsweise leicht realisiert werden.

Patentansprüche

1. Sicherheitseinrichtung für ein Kraftfahrzeug mit we-
nigstens einem Steuergerät für ein Türentriege-
lungssystem, über das die Fahrzeugtüren bei Be-
darf automatisch entriegelbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuergerät derart ausgebildet ist, dass

die Türen bei einer erfassten Überschreitung eines
Sicherheitsschwellwerts oder bei einer erkannten
Gefahrensituation separat ohne zwingende Betäti-
gung eines anderen aktiven oder passiven Sicher-
heitssystems entriegelbar sind.

2. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überschreitung des Sicherheitsschwell-
werts durch Vergleichen mit einer Zustandsgröße
des Fahrzeugs oder einem daraus abgeleiteten
Wert feststellbar ist, die bzw. der dem Steuergerät
von einem aktiven oder passiven Sicherheitssy-
stem zuführbar ist.

3. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zustandsgröße eine Beschleunigung in ei-
ner bestimmten Richtung, insbesondere in Quer-
oder Längsrichtung des Fahrzeugs ist.

4. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zustandsgröße eine Drehgeschwindigkeit
und/oder ein Druckgrenzwert ist.

5. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zustandsgröße der Abstand zu einem an-
deren Fahrzeug und/oder ein von einer fahrzeugei-
genen Kamera und/oder einem Radarsystem gelie-
fertes Signal ist.

6. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zustandsgröße ein Fahrzustand, insbe-
sondere ein erkannter kritischer Fahrzustand ist.

7. Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprüche
2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zustandsgröße ein Signal eines Airbagsy-
stems und/oder Gurtstraffersystems und/oder
ESP-Systems und/oder ASR-Systems und/oder
ABS-Systems oder ein daraus abgeleitetes Signal
ist.

8. Sicherheitseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuergerät so ausgebildet ist, dass die
Fahrzeugtüren sofort oder nach dem Verstreichen
einer festgelegten oder festlegbaren Verzöge-
rungszeit entriegelt werden.

9. Sicherheitseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Verzögerungszeit näherungsweise 3 bis 7
Sekunden, vorzugsweise 4 bis 6 Sekunden, weiter
vorzugsweise 5 Sekunden beträgt.

10. Sicherheitseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Türen durch das wenigstens eine Steuer-
gerät ohne Verzögerungszeit entriegelbar sind.

11. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Türen durch das Steuergerät bei einem
erkannten Front- oder Heckaufprall, insbesondere
mit Airbagauslösung, sofort entriegelbar sind.

12. Sicherheitseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuergerät derart ausgebildet ist, dass
die Türen bei erfasster Überschreitung des Sicher-
heitsschwellwerts zunächst verriegelbar sind.

13. Sicherheitseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Steuergerät zur Überwa-
chung der Überschreitung mehrerer Sicherheits-
schwellwerte durch Vergleichen mit jeweils einer
zugeordneten Zustandsgröße ausgebildet ist, wo-
bei jede Zustandsgröße einem Sicherheitssystem
zugeordnet ist.

14. Kraftfahrzeug,
dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Sicherheitseinrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 13 aufweist.
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